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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens

inshesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger«

Redaktion; H, WY DE R, Fiirsprecher, Vorstcher der Abteilung Auswiirtige Armenpflege der Direktion des
Fiirsorgewesens des Kantons Bern. Verlag u. Exped.: ART. INSTITUT ORELL FUSSLI AG, ZURICH
Nachdruck ist nor unier Quellenangabe gestattet

1S. JAHRGANG Nr. 3 1.MARZ 1955
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B. Entscheide kantonaler Behorden

7. Unterstiitzungspflicht von Yerwandten. Im verwandtschaftlichen Unterstiitzungs-
recht gilt hinsichtlich der Reihenfolge der Erbberechtigung das Reprisentationsrecht,
wonach an Stelle vorverstorbener Erben deren Nachkommen treten, nicht. — Eine in der
beruflichen Ausbildung stehende, minderjihrige Tochter ist nicht verpflichtet, ihr ge-
ringes, von den Eltern ererbtes Vermaigen zwecks Unterstiitzung threr Grofimutter in
Anspruch zu nehmen.

I. Der vor einigen Jahren verstorbene W. M. hinterlie} seinen drei Téchtern
und einer Enkelin eine Erbschaft von Fr.20000.-. An diesem Kapital hat die
hinterlassene Witwe Frau A. M. das lebensldngliche NutznieBungsrecht. Wegen
Bediirftigkeit und um die Armenpflege nicht angehen zu miissen, sah sich die
NutznieBerin gezwungen, das Kapital zur Hilfte anzuzehren. Die drei Tochter
erklarten sich mit diesem Vorgehen einverstanden, hingegen verweigerte die
Enkelin bzw. deren Adoptivmutter die Zustimmung und verlangte die Sicher-
stellung des der Enkelin gehérenden Vermégens von Fr. 5000.-.

Frau M. verlangte in der Folge beim Oberamt O.-G., dafl ihre Enkelin auf
Grund der Verwandtenunterstiitzungspflicht verhalten werde, ihr gleich den
andern Erben Fr. 2500.— zur Anzehrung zu iiberlassen. Der Oberamtmann von
0.-G. hat mit Entscheid vom 5. Juli 1954 dem Begehren der Frau M. entsprochen
und die Enkelin gegeniiber ihrer GroBmutter unterstiitzungspflichtig erklirt. Sie
wurde verpflichtet, gleich den iibrigen Erben der Anzehrung des NutznieBungs-
kapitals bis auf Fr. 2500.- zuzustimmen.

Gegen diesen Entscheid erhob die Adoptivmutter der Pflichtigen rechtzeitig
Beschwerde an den Regierungsrat. In ihrem Beschwerdebegehren verlangt sie,
daB der Entscheid aufgehoben und ihre Adoptivtochter als nichtunterstiitzungs-
pflichtig erkliart wird. Zur Begriindung wird angefiihrt, daBl vorerst das Kapital
der drei erwachsenen Tochter aufgezehrt werden miisse, bevor die minderjiahrige
Enkelin beansprucht werde. Diese stehe noch in Ausbildung, welche enorme
Kosten verursache.

Demgegeniiber macht die erstinstanzliche Behorde geltend, daB die Enkelin
gleicherweise erbberechtigt sei wie ihre Tanten, sie sei daher in gleicher Weise
unterstiitzungspflichtig und auch unterstiitzungsfihig. Der Umstand, dall sie
nicht volljahrig ist, 4ndere an der Unterstiitzungspflicht gegeniiber ihrer GroB-
mutter nichts.

IT. Der Regierungsrat hat den Rekurs gutgeheifien mit folgenden Erwidgungen :



— 18 —

1. Der Regierungsrat ist gemil § 119 EG zum ZGB in zweiter Instanz zu-
stindige Behorde im Sinne von Art. 329 Abs. 3 ZGB zur Festsetzung von Ver-
wandtenunterstiitzungsbeitrigen. Sein Uberpriifungsrecht der erstinstanzlichen
Entscheide der Oberamtmiinner ist durch das Gesetz in keiner Weise beschrinkt.
Demgemill hat der Regierungsrat in seiner Praxis nicht nur gesetzwidrige, son-
dern auch nach seiner Ansicht unangemessene Entscheide der Vorinstanz abge-
andert. Die vorliegende Beschwerde ist rechtzeitig innerhalb der Frist von 20 Ta-
gen eingereicht worden, die Beschwerdefiihrerin ist die Inhaberin der elterlichen
Gewalt der unterstiitzungspflichtig erkldrten minderjihrigen Enkelin und daher
zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.

2. Nach Art. 328/29 ZGB sind Blutsverwandte in auf- und absteigender
Linie und Geschwister gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen, sobald
sie ohne diesen Beistand in Not geraten wiirden. Die Unterstiitzungspflicht ist
bedingt einerseits durch die Unterstiitzungsbediirftigkeit des Berechtigten und
anderseits durch die finanzielle Leistungsfahigkeit des Pflichtigen. Die Unter-
stiitzungsbediirftigkeit der Frau M. ist im vorliegenden Falle von keiner Seite
bestritten worden, so dal} sie als gegeben betrachtet werden muf3. Neben der Be-
diirftigkeit mull die Leistungsfahigkeit des Pflichtigen gegeben sein. Diese Lei-
stungsfahigkeit des Pflichtigen bestimmt sich nach den Einkommens- und Ver-
mogensverhédltnissen. Dazu kommt noch, dall gemdl Art. 329 Abs. 1 ZGB der
Anspruch auf Unterstiitzung gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erb-
berechtigung geltend zu machen ist. Es heit dies, dafl zunéchst pflichtig sind die
Kinder, dann deren Nachkommen, hernach die Eltern, nach ihnen die GroBeltern
und an letzter Stelle die Geschwister (vgl. BGE 59 1II 3). Im verwandtschaftlichen
Unterstiitzungsrecht gilt jedoch das Représentationsrecht oder Eintrittsrecht,
das heil3t das Prinzip, wonach an Stelle vorverstorbener Erben deren Nachkom-
men treten (Art.457 ff. ZGB), nicht, trotz des gesetzlichen Hinweises auf die
Reihenfolge der Erbberechtigung (vgl. Egger: Komm. zu Art. 329 N. L.). Die
Darstellung der Vorinstanz, wonach die Enkelin in gleicher Weise unterstiitzungs-
pflichtig sei wie ihre Tanten, weil sie in gleicher Weise erbberechtigt war, ist des-
halb nicht richtig. Solange die Verwandten des ersten Verwandtschaftsgrades
leistungsfahig sind, diirfen nicht Verwandte des nachfolgenden Grades belangt
werden. Der folgende Grad ist jeweilen nur so weit pflichtig, als der vorausgehende
der Unterstiitzungspflicht nicht nachkommen kann. Ob die drei Kinder der Be-
diirftigen tatsdchlich unterstiitzungspflichtig waren, mag dahingestellt sein und
ist nicht zu iberpriifen, indem sich diese freiwillig zur halftigen Abtretung ihres
Erbanspruches entschlossen.

Es ist lediglich zu iiberpriifen, ob die Enkelin ihrer Groflmutter gegeniiber
unterstiitzungspflichtig ist und verhalten werden kann, der Anzehrung des Nutz-
nieBungskapitals bis auf Fr. 2500.- zuzustimmen. Sie besucht derzeit eine Han-
delsschule und will sich weiter ausbilden und noch einen Arztgehilfinnenkurs ab-
solvieren. Sie steht somit noch nicht im Erwerbsleben und hat kein Erwerbsein-
kommen. An Vermogen besitzt sie den Erbteil ihres Grof3vaters im Betrage von
Fr. 5000.-, welcher im Einverstindnis der NutznieBerin und GroBmutter auf
Intervention der Vormundschaftsbehorde der Stadt O. auf der Ersparnisgesell-
schaft K. sichergestellt ist, so daBl ohne die Einwilligung der Vormundschafts-
behorde O. dariiber nicht verfiigt werden kann. Als weiteren Vermogenswert
besitzt sie gemil3 Mitteilung der Vormundschaftsbehtrde eine Lebensversicherung
per Fr. 10000.-, deren Abschlufl am 1. Oktober 1943 durch die Adoptivmutter
erfolgte. Der Riickkaufswert der Versicherung betrigt Fr. 3000.-, doch wurde
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bereits mit Zustimmung der Vormundschaftsbehérde ein Vorschufl von Fr. 2000.-
fiir die Aushildungskosten der Tochter bezogen, so dal} ein effektives Vermdgen
von Fr. 6000.- gegeben ist. Es stellt sich daher die Frage, kann die Enkelin auf
Grund dieses Vermogens verhalten werden, Unterstiitzungsbeitriage an die GroB-
mutter zu bezahlen?

Neben dem Einkommen ist auch das Vermogen bei der Festsetzung der
Unterstiitzungspflicht zu beriicksichtigen. In Fillen, wo Verwandte in auf- und
absteigender Linie unterstiitzt werden sollen, besteht grundsétzlich kein Anspruch
darauf, das Vermogen ungeschmiilert zu erhalten; vielmehr konnen Unterstiit-
zungspflichtige verhalten und gezwungen werden, auch ihr Kapital anzugreifen,
sofern nicht ihr Auskommen dadurch in naher Zukunft gefihrdet wird (vgl. BGE
5911 4; 59 11 411). Es hat somit der Pflichtige keinen Anspruch auf ungeschmilerte
Erhaltung seines Vermogens (vgl. BGE 58 11 331; 59 1I 4). Er mul} vielmehr zur
Erfiillung seiner Unterstiitzungspflicht notigenfalls auch sein Vermogen in an-
gemessener Weise angreifen. Es wird ihm ein seiner Lebenserwartung entspre-
chender jihrlicher Vermogensverbrauch zugemutet und dieser zum Einkommen
geschlagen. Nach den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Armendirek-
toren vom 20. Mai 1949 wird das Vermdgen des Pflichtigen an Hand eines ein-
fachen, aus den Lebenserwartungen direkt abgeleiteten Umwandlungsschliissels in
Einkommen umgewandelt (Vermégen dividiert durch die mutmafBliche Lebens-
dauer und zum vorhandenen Einkommen addiert). Der das Existenzminimum,
das um den individuellen Faktor erh6ht wird, iibersteigende Teil der so ermittelten
Summe kann zur Geltendmachung der Unterstiitzungspflicht herangezogen wer-
den. Bei einem Alter des Pflichtigen von 20 bis 22 Jahren wird eine erhohte
Lebenserwartung von 56 angenommen, so daBl !/, des Vermogens als Einkommen
herangezogen werden kann. Es kann somit hichstens Fr. 100.- pro Jahr zum
Einkommen hinzugerechnet werden. Nachdem aber die Enkelin kein Einkommen
hat, so sind diese Fr. 100.- unerheblich, weil das Existenzminimum der Tochter
weit iiber diesem Betrage liegt. Die Enkelin kann daher nicht als unterstiitzungs-
pflichtig erkannt werden.

Da sie nicht unterstiitzungspflichtig ist, kann sie auch nicht verhalten wer-
den, der Anzehrung ihres Vermogens bis zu Fr. 2500.- die Zustimmung zu erteilen.
Sie steht mitten in ihrer beruflichen Ausbildung, die kostspielig ist und bereits
bedingte, dafB} sie Fr. 2000.- zur Ausbildung aus der vorhandenen Lebensversiche-
rung beziehen muBte. Die Vormundschaftsbehorde der Stadt O. hat hiezu die
Zustimmung gegeben. Die junge Tochter hat einen Anspruch auf berufliche Aus-
bildung. Dieser Anspruch des Kindes auf berufliche Ausbildung wird vom schweiz.
Zivilgesetz anerkannt (vgl. Egger, Komm. zu Art. 276, N. 1). Mit Recht versagte
deshalb die Adoptivmutter die Zustimmung zur Anzehrung des Kindsvermaogens,
denn Eltern handeln pflichtwidrig und schuldhaft, wenn sie dem Kinde die beruf-
liche Ausbildung vorenthalten. Dieser Anspruch steht den Méadchen in gleicher
Weise wie den Knaben zu. Sie bedarf des kleinen Verméogens zur beruflichen Aus-
bildung und kann daher auch aus diesem Grunde nicht verhalten werden, ihr Ver-
mogen zugunsten ihrer GroBmutter anzuzehren. Der Entscheid des Oberamt-
mannes ist deshalb aufzuheben und die Unterstiitzungspflicht der Enkelin zu
verneinen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 14. Dez 1954.)

8. Jugendrechtspflege. Weder die Schwere der von einem Jugendlichen begangenen
strafbaren Handlung noch das Maf3 des Verschuldens bestimmen Art und Maf3 der
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zu treffenden Mafnahmen; ausschlaggebend ist vielmehr die Erziehungs- und Fiir-
sorgebediirftighkeit des Kindes, das heift die Frage, ob es sittlich gefihrdet oder sittlich
verwahrlost ist.

Nach Untersuchung einer gegen die Schiilerin H. B., geb. 1942, von T., in O.,
wegen Diebstahls erstatteten Strafanzeige beschlol der Jugendanwalt des Ober-
aargaus am 24. Juli 1954 in Bestdtigung einer am 21. Januar gleichen Jahres vor-
sorglich getroffenen MafBnahme die Einweisung des Médchens in ein Erziehungs-
heim. Der Beschlu wurde dem bevollmichtigten Anwalt der Kindsmutter glei-
chen Tags mit eingeschriebenem Brief eroffnet. Mit begriindeter Eingabe vom
3. August 1954 erklirt der Anwalt namens seiner Klientin gegen den Beschluf3 des
Jugendanwalts Rekurs mit dem Begehren, es sei der BeschluBl der Jugendanwalt-
schaft aufzuheben und H. B. ihrer Mutter wieder zuriickzugeben. Der Jugend-
anwalt beantragt die Abweisung des Rekurses unter Auferlegung der Kosten.

Der Regierungsrat, nach Kenntnisnahme vom Inhalt der Akten, zieht
w Erwdgung:

1. Der Rekurs richtet sich nicht gegen die Feststellung der Erfiillung der dem
Midchen zur Last gelegten und als erwiesen angenommenen Tatbestinde und
deren rechtliche Qualifikation als einfache Diebstihle im Sinne von Art. 137 Abs. 1
StGB. Er ficht einzig die vom Jugendanwalt auf Grund seiner Beurteilung der
personlichen Verhiltnisse verfiigte Erziehungsmafnahme an. Es besteht deshalb
fiir den Regierungsrat kein AnlaB, sich mit den dem Beschlufl zugrunde liegenden
Tatbestdnden einldflich zu befassen. Ihre rechtliche Wiirdigung wiirde iibrigens,
wie eine summarische Priifung ergeben hat, zu keinem andern als zu dem vom
Jugendanwalt festgestellten Ergebnis fiithren.

2. Ist festgestellt, daBl ein Kind eine vom Gesetz mit Strafe bedrohte Tat be-
gangen hat, so richtet sich die Art seiner wéitern Behandlung danach, ob es als
sittlich gefihrdet oder sittlich verwahrlost zu betrachten ist oder nicht. Weder die
Schwere der von ihm begangenen strafbaren Handlungen noch das Mal des Ver-
schuldens bestimmten Art und Umfang der vom Gesetz in den Art. 84 bis 88 er-
wiahnten MaBnahmen. Ausschlaggebend ist die Erziehungs- und Fiirsorgebediirf-
tigkeit des Kindes, wie sie sich aus der Antwort auf die Frage nach einer bestehen-
den sittlichen Gefihrdung oder Verwahrlosung ergibt. Dieser Gedanke des Jugend-
strafrechts hat im bernischen Einfithrungsgesetz in Art. 30 seine Formulierung ge-
funden in den Sitzen: «Das Ziel der Jugendrechtspflege ist Erziehung und Fiir-
sorge. Fiir die Auswahl der MaBBnahmen und Strafen ist das Wohl des fehlbaren
Kindes oder Jugendlichen bestimmend. »

3. Eine sittliche Gefihrdung liegt dann vor, wenn das Ergebnis der Unter-
suchung der personlichen Verhiltnisse eine durch die besondere charakterliche
Veranlagung oder durch die Umwelt oder durch beide zusammen bedingte Fehl-
entwicklung des Kindes, einen Mangel an Empfinden fiir Gut und Bése, ein Fehlen
im Erkennen richtigen und unrichtigen Verhaltens gegeniiber andern offenbart.
Es muB} im speziellen Fall begriindete Sorge fiir die sittliche Entwicklung des be-
treffenden Kindes gerechtfertigt sein, weil sie bereits eine Richtung eingeschlagen
hat, die aller Voraussicht nach zur sittlichen Verdorbenheit fithren wiirde, wenn
man nicht versuchte, ihr mit einer Versorgung wirksam zu begegnen und wo mog-
lich eine innere Umstellung des Kindes zu erreichen. (Schultze: Zeitschrift fiir
Strafrecht 53/370 ff.; Thormann-Overbeck Art. 84 N. 5; BGE 70 IV 124; Monats-
schrift fiir bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen Bd. 49 Nr. 167). Sitt-
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liche Verwahrlosung wird dann angenommen, wenn die Gefihrdung im hievor um-
schriebenen Sinne ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Ist die sittliche Ge-
fihrdung oder Verwahrlosung und damit die Erziehungs- und Fiirsorgebediirftig-
keit eines Kindes festgestellt, so entscheidet der Jugendanwalt nach freiem Er-
messen, ob eine Unterbringung in eine Familie oder in ein Erziehungsheim zu er-
folgen habe. Wegleitend ist, wie unter Beriicksichtigung aller maBgebenden Fak-
toren das Erziehungsziel am besten erreicht werden kann. Die Versorgung in
einem Erziehungsheim ist dann begriindet, wenn der persénliche Zustand des
Kindes seine Behandlung durch fachlich geschulte Erzieher als notwendig erschei-
nen liBt oder wenn auflerhalb der Person des Kindes gelegene Umstinde den Er-
folg der erzieherischen Bemiithungen einer Pflegefamilie ernsthaft in Frage stellen.
(MbVR Bd. 50 Nr. 116.)

4. Die Uberpriifung der Tatbestinde und des Ergebnisses der Abklirung der
personlichen Verhiltnisse fiihrt den Regierungsrat zur Bestiatigung der vom
Jugendanwalt beschlossenen Heimversorgung. Es kann im wesentlichen auf die
einliBliche Begriindung des Entscheides verwiesen werden. Wenn die Rekurrentin
geltend macht, es sei nicht der Sinn des Gesetzes, ein Kind wegen einiger Bagatell-
fille aus seiner Familie wegzunehmen und in einer Anstalt zu versorgen, so darf
ihr das nicht verargt werden. Allein sie verkennt, da8 die ihrem Kinde nachgewie-
senen vier Diebstihle, die Umsténde ihrer Begehung und das unaufrichtige Ver-
halten nach ihrer Entdeckung und bei den verschiedenen Einvernahmen deutliche
Zeichen einer charakterlichen Fehlentwicklung sind, welche Schlimmes befiirchten
1&Bt, wenn nicht korrigierend eingegriffen wird. Wie weit dabei Anlagemingel und
frithe Kindheitserlebnisse aus der Zeit der gefihrdeten Ehe ihrer Eltern mitbetei-
ligt sind, ist nicht festgestellt. Wenn jedoch die Rekurrentin bei ihren Einvernah-
men behauptet, sie habe nie bemerkt, dafl H. gestohlen hitte und selbst angesichts
der von ihrem Kinde abgelegten Gestindnisse dessen Verfehlungen nicht wahr-
haben will, von Verleumdung redet und es blind verteidigt, so handelt sie ent-
weder wider besseres Wissen oder sie verridt damit, daB sie ihr Kind nicht kennt.
Jedenfalls wird in den Berichten des Seraphischen Liebeswerkes und seiner Fiir-
sorgerin sowie der Lehrerschaft und des Vorstehers des Waisenasyls — wohin H. B.
wihrend der Untersuchung zur Beobachtung eingewiesen wurde — das Méddchen
als augendienerisch, nicht wahrheitsliebend, liigenhaft, heuchlerisch und nie be-
reit, einen Fehler zuzugestehen, geschildert. Daneben erwies es sich namentlich
bei den friiheren Pflegeeltern, bei denen es die Rekurrentin nach ihrer Wieder-
verheiratung zuriickholte, als ein ordentliches und liebebediirftiges Kind. Die
Riickkehr zur Mutter bedeutete fiir das Midchen, wie es im Bericht der Fiir-
sorgerin des Seraphischen Liebeswerkes heif3t, einen Schock. Die Tatsache, dal
H. B., welches evangelischer Abstammung ist, seinerzeit auf ausdriicklichen
Wunsch der Eltern mit seinen Geschwistern katholisch getauft wurde - offenbar,
um die kostenlose Versorgung durch das Seraphische Liebeswerk zu erméglichen -
nach Riickkehr zur Mutter dem katholischen Unterricht aber ferngehalten wurde,
1Bt den SchluB zu, daB die Rekurrentin in Fragen der religiosen Erziehung recht
oberflichlich denkt. Thr Verhalten wihrend der Untersuchung ist nicht geeignet,
ihr als Erzieherin mit Vertrauen zu begegnen.

Wenn unter solchen Umsténden der Jugendanwalt zur Uberzeugung gelangt,
es sei H. B. sittlich gefihrdet, ja sogar schon verwahrlost, so ist diese SchluBfolge-
rung keinesfalls willkiirlich, und es schliet sich ihr der Regierungsrat zustimmend
an. Er billigt auch die Einweisung des Kindes in ein Erziehungsheim.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 1. Oktober 1954.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

